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Verordnung, betreffend die Gerichtsbarkeit der Neun-Guinea-Kompagnie
über die Eingeborenen ihres Schutzgebietes.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen c verordnen
im Namen des Reichs, was folgt:

Unsere Verordnung vom 7. Juli 1888, kraft welcher der Neu-Guinea-Kompagnie für ihr
Schutzgebiet die Ausübung der Gerichtsbarkeit über die Eingeborenen zunächst bis zum Ablauf des Jahres
1897 übertragen worden ist, verbleibt, auch über diesen Zeitpunkt hinaus, bis auf Weiteres in Geltung.

Der Reichskanzler hat die zur Ausführung dieser Verordnung erforderlichen Vorschriften zu treffen.
Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Neues Palais, den 15. Oktober 1897.
(L. S.) (gez.) Wilhelm I. R.

(Sgez.) Fürst zu Hohenlohe.

Derordnungen und Wirtheilungen der Behörden in den Schuhgebieken.

Gouvernementskurs in Deutsch-Ostafrika.
Der Gouvernementskurs in Deutsch-Ostafrika ist für den Monat Oktober d. Is. auf 1,3675 Mark

für eine Rupie festgesetzt worden.


